
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1996/11/7 95/06/0232
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 07.11.1996

Index

L37156 Anliegerbeitrag Aufschließungsbeitrag Interessentenbeitrag

Steiermark

L82000 Bauordnung

L82006 Bauordnung Steiermark

20/01 Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch (ABGB)

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

ABGB §1295 Abs2;

AVG §8;

BauO Stmk 1968 §61 Abs2;

BauRallg;

Rechtssatz

Die Stmk BauO 1968 kennt keinen aus der Sicht des Nachbarn zu berücksichtigenden Versagungsgrund wegen einer

allenfalls schikanös zu beurteilenden Bauführung.
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